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 Veröffentlicht am 25.03.2014

Norm

EheG §68

1. EheG § 68 heute

2. EheG § 68 gültig ab 01.01.2000 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 125/1999

3. EheG § 68 gültig von 01.08.1938 bis 31.12.1999

Rechtssatz

Trotz des Ausnahmecharakters von § 68 EheG ist für die Gewährung des dort vorgesehenen Unterhaltsbeitrags nicht

"völlige Mittellosigkeit" erforderlich. Verfügt der Anspruchswerber über Einkünfte in Höhe der Ausgleichszulage, so

gebührt kein Anspruch. Das Vorhandensein eines unversorgten Kindes ist durch Zuschläge zum

Ausgleichszulagenrichtsatz zu berücksichtigen.Trotz des Ausnahmecharakters von Paragraph 68, EheG ist für die

Gewährung des dort vorgesehenen Unterhaltsbeitrags nicht "völlige Mittellosigkeit" erforderlich. Verfügt der

Anspruchswerber über Einkünfte in Höhe der Ausgleichszulage, so gebührt kein Anspruch. Das Vorhandensein eines

unversorgten Kindes ist durch Zuschläge zum Ausgleichszulagenrichtsatz zu berücksichtigen.
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